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NACHRUF

Wir trauern um unseren Ehrenkommandant

Stefan Gehring
Von 1959 bis 1997 war Feuerwehrkamerad Stefan 
Gehring aktiv in der freiwilligen Feuerwehr. Auf-
grund seiner langjährigen verdienstvollen Tätigkeit 
als Brandmeister und Kommandant wurde er im Jahr 
1984 mit dem Silbernen Ehrenabzeichen des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnet. 1997 wurde er 
zum Ehrenmitglied und Ehrenkommandant ernannt 
und in die Altersabteilung aufgenommen.

Wir danken unserem Feuerwehrkameraden für sei-
nen wertvollen Dienst und werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Gemeinde Winden im Elztal Freiwillige Feuerwehr
Klaus Hämmerle    Bernd Schmitt
Bürgermeister     Kommandant

Öffentliche Gemeinderatssitzung
Heute, Mittwoch, 8. Januar 2025, findet um 18:00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses im Ortsteil Oberwinden eine öf-
fentliche Gemeinderatssitzung statt.

Tagesordnung:
1.  Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
2.   Neubau eines Gemeindewohnhauses am Reschenberg 

im Ortsteil Oberwinden;
 Auftragsvergabe der Gerüstbauarbeiten
3.   Neubau eines Gemeindewohnhauses am Reschenberg 

im Ortsteil Oberwinden;
  Auftragsvergabe der Zimmerer-, Dachdecker- und 

Klempnerarbeiten
4.   Neubau eines Gemeindewohnhauses am Reschenberg 

im Ortsteil Oberwinden;
  Auftragsvergabe der Verglasungsarbeiten - Fenster und 

Außentüren
5.   Neubau eines Gemeindewohnhauses am Reschenberg 

im Ortsteil Oberwinden;
 Auftragsvergabe der Heizungsarbeiten
6.   Neubau eines Gemeindewohnhauses am Reschenberg 

im Ortsteil Oberwinden;
 Auftragsvergabe der Sanitärarbeiten
7.   Neubau eines Gemeindewohnhauses am Reschenberg 

im Ortsteil Oberwinden;
 Auftragsvergabe der Lüftungsarbeiten

8.   Farbkonzept für den Neubau des Gemeindewohnhauses 
am Reschenberg im Ortsteil Oberwinden;

 Beratung und Beschlussfassung
9.   Beratung des Haushaltsplans 2025 mit Satzung, Stellen-

plan und Finanzplanung
10.  Beratung des Wirtschaftsplans 2025 des Eigenbetriebs 

„Wasserversorgung Winden im Elztal“
11. Gemeindeverwaltungsverband Elzach;
 Haushaltsplanentwurf 2025
12. Stellungnahme zu Baugesuchen
 a)  Neubau Zweifamilienhaus mit Carport,
  Flst. Nr. 22/2, Bahnhofstraße, Gemarkung Oberwinden
13. Verschiedenes / Bekanntgaben
Zu dieser öffentlichen Gemeinderatssitzung sind die Ein-
wohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde recht 
herzlich eingeladen.
gez. Klaus Hämmerle
Bürgermeister

Jahresendabrechnung  
Wasser/Abwasser 2024
Die Jahresendabrechnung Wasser/Abwasser 2024 wird An-
fang Januar 2025 zugestellt.
Die Wassergebühr beträgt für den abgerechneten Zeit-
raum 2024:
2,20 € je m³ Verbrauch, zzgl. Zählergebühr und dem jeweils 
gültigen Mehrwertsteuersatz
Die Abwassergebühr beträgt für den abgerechneten Zeit-
raum 2024:
1.  Schmutzwassergebühr:  3,00 € je m³ Abwasser
2.  Niederschlagswassergebühr: 
 0,21 € je m² versiegelte Fläche
Die Wassergebühr, die Schmutzwassergebühr und die Nie-
derschlagsgebühr bleiben für das Jahr 2025 unverändert.
Wir weisen die Barzahler darauf hin, dass der fällige Rech-
nungsbetrag unter Angabe des Buchungszeichens bis 
17.02.2025 an die Gemeindekasse Winden im Elztal zu be-
zahlen ist. Mit einer pünktlichen Zahlung ersparen Sie sich 
unnötige Mahngebühren und Säumniszuschläge.
Sollten Unklarheiten bezüglich der Endabrechnung 2024 
bestehen, so bitten wir um Nachfrage innerhalb der Fäl-
ligkeitsfrist, um evtl. Änderungen problemlos durchführen 
zu können; Telefon Herr Schultes: 07682 9236-22, E-Mail: 
schultes@winden-im-elztal.de

Achtung:
Die Gemeinde erhebt jeweils zum 31. März, 30. Juni, 30. 
September und 31. Dezember Vorauszahlungen. Die Vor-
auszahlungen sind jeweils unter Angabe des Buchungszei-
chens an die Gemeindekasse zu bezahlen. Es werden keine 
gesonderten Vorauszahlungsrechnungen versandt, die fäl-
ligen Vorauszahlungsraten 2025 sind auf der Endabrech-
nung 2024 vermerkt.
Die Höhe der Vorauszahlungsraten wurde aufgrund des 
Verbrauchs aus 2024 festgesetzt. Sollte Ihnen der Abschlag 
zu hoch oder niedrig sein, können wir diesen auf Antrag 
hin anpassen. Melden Sie sich zu diesem Zweck bei Herrn 
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Schultes, Telefon: 07682 9236-22, 
E-Mail: schultes@winden-im-elztal.de.
Die Kunden, welche nicht am Abbuchungsverfahren teil-
nehmen, sollten sich die Vorauszahlungstermine vormer-
ken. Wir sind Ihnen aber auch gerne bei der Überwachung 
der Zahlungstermine behilflich, nutzen sie deshalb das der 
Abrechnung beiliegende SEPA-Lastschriftmandat (Einzugs-
ermächtigung).
Ihre Gemeindeverwaltung

Hundesteuer
Anfang Januar 2025 erfolgt die Zustellung der Hundesteu-
erbescheide für das Jahr 2025. Die Steuersätze betragen 
laut Satzung für den Ersthund 90,00 €; zweite und weitere 
Hunde kosten 180,00 €. Für einen Kampfhund beträgt der 
Steuersatz 500,00 €; zweite und weitere Kampfhunde kos-
ten 1.000,00 €.
Fälligkeit: Die Hundesteuer ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zur Zahlung fällig. 
Sofern Sie keine Abbuchungsermächtigung erteilt haben, 
soll die Zahlung mit Angabe des Buchungszeichens an die 
Gemeindekasse erfolgen.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass jeder, 
der im Gemeindegebiet einen über 3 Monate alten Hund 
hält, verpflichtet ist, diesen innerhalb eines Monats nach 
Beginn der Hundehaltung bei der Gemeindeverwaltung 
anzumelden. Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen. 
Auch ein Wohnortwechsel sowie der Tod des Hundes oder 
die Veräußerung des Hundes an eine andere Person, ver-
pflichtet den Hundehalter, dies der Gemeindeverwaltung 
mitzuteilen.
Ihre Gemeindeverwaltung

Abholung der Christbäume
Die Christbäume werden in diesem Jahr im Ortsteil Ober-
winden von unseren Scheibenschlägern am Samstag, 11. 
Januar 2025, abgeholt. Bitte legen Sie die Christbäume gut 
sichtbar ab 8:00 Uhr an die Straße.
Im Ortsteil Niederwinden werden die Christbäume am Frei-
tag, 17. Januar 2025, durch die Firma Remondis abgeholt. 
Bitte legen Sie die Christbäume gut sichtbar ab 6:00 Uhr an 
die Straße.

Widerspruch Datenübermittlung
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der 
seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meld-
ebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem Melde-
register erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der 
betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben 
ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spä-
testens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 
löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der 
Gemeinde Winden im Elztal, Bahnhofstr. 1, 79297 Winden 
im Elztal eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weite-
re Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 
der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung 
von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsiden-
ten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Meldere-
gister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das 
Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Winden 
im Elztal, Bahnhofstr. 1, 79297 Winden im Elztal eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von In-
formationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich 
bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Winden 
im Elztal, Bahnhofstr. 1, 79297 Winden im Elztal eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmelde-
gesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Mel-
deverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betref-
fenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 
2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweck-
bindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Da-
tenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Winden im Elztal, 
Bahnhofstr. 1, 79297 Winden im Elztal eingelegt werden. 
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmel-
degesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
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die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und der-
zeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur 
für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeich-
nisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Winden 
im Elztal, Bahnhofstr. 1, 79297 Winden im Elztal eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwe-
cke der Information der Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger bei Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch auslän-
dische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen 
können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 
Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) bezeichneten Daten (Fa-
milienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tat-
sache) sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten 
dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um 
ihnen Informationen von Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden, vgl. § 
2 Absatz 3 des baden-württembergischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG).
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung 
ihrer Daten zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei 
der Gemeinde Winden im Elztal, Bahnhofstr. 1, 79297 Win-
den im Elztal eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf.

Am 30. November 2024 hat Felix Becherer das Licht der 
Welt erblickt.
Eltern: Stefanie Becherer-Gehr und Maximilian Becherer

Landratsamt Emmendingen

Neue Adresse des Pflegestützpunkts und 
der Altenhilfekoordination ab dem  
20. Januar
Der Pflegestützpunkt und die Altenhilfekoordination des 
Landratsamts Emmendingen ziehen am Donnerstag, 16. Ja-
nuar von der Romaneistraße 3 ins Hauptgebäude des Land-
ratsamts in der Bahnhofstraße 2-4 um. Aufgrund des Umzugs 
sind sie am 16. und 17. Januar geschlossen. Ab Montag, 20. 
Januar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann wie-
der erreichbar. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des 
Landratsamts www.landkreis-emmendingen.de unter Ver-
waltung & Service – Sozialamt – Soziale Fachdienste zu finden.

Mehr als Kraut und Rüben:  
Mit regionalen Zutaten fit durch den Winter
Geht man im Sommer in den Supermarkt, steht in der Obst- 
und Gemüseabteilung ein vielfältiges Angebot zur Ver-
fügung. Die Auswahl im Winter ist beinahe unverändert. 
Erdbeeren, Gurken, Tomaten und Co. liegen in den Super-
marktregalen bereit. Was dabei häufig vergessen wird, 
ist, dass es im Winter eine breite Auswahl an regionalem 
und saisonalem Gemüse gibt, das Abwechslung bringt und 
unseren Speiseplan bereichert. Weniger bekannte oder 
vergessene Gemüsearten wie Mangold, Schwarzwurzeln, 
Pastinaken oder Wirsing etc. sind es wert, in der kalten Jah-
reszeit wiederentdeckt zu werden. Der Vorteil, sie werden 
im reifen Zustand geerntet und enthalten dadurch mehr 
Nährstoffe als Winterimportware. Zudem schont das regio-
nale Powergemüse durch kurze Transportwege mit gerin-
gen CO2-Emissionen auch die Umwelt. Beim Kochworkshop 
unter dem Motto „Mehr als Kraut und Rüben“ des Land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hoch-
burg lernen die Teilnehmenden, wie im Winter abwechs-
lungsreich regional gekocht und eingekauft werden kann. 
Darüber hinaus erhalten sie allerhand Tipps und Tricks, wie 
man sich in der kalten Jahreszeit am besten fit hält. Termin: 
Montag, 20. Januar von 18:00 bis 21:00 Uhr am Landwirt-
schaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg. 
Teilnehmerbeitrag 15 €. Anmeldung über den folgenden 
Link: www.terminland.de/landkreis-emmendingen. Der 
Kurs wird im Rahmen der Initiative „BaWü zu Tisch“ durch 
das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg gefördert.

Müllgebührenbescheide und neue  
Müllmarken
Am 27. Januar 2025 werden die Müllgebührenbescheide 
für das Jahr 2025 per Post an die Grundstücks-/Wohnungs-
eigentümer bzw. die angemeldeten Hausverwaltungen 
verschickt. Mit dem Gebührenbescheid gibt es neue Müll-
marken. Die Müllmarke auf den Mülltonnen ist der Nach-
weis dafür, dass die Tonne registriert ist und dafür Müllge-

Verwaltung der Gemeinde

WINDEN IM ELZTAL
Anschrift: Bahnhofstraße 1
79297 Winden im Elztal

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 Uhr - 12:00 Uhr, Do. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Selbstverständlich sind nach Absprache auch Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich. 

Bürgermeister Klaus Hämmerle Tel. 07682 9236-10
Sekretariat Silvia Becherer Tel. 07682 9236-10
 Bianca Tränkle Tel. 07682 9236-10

Standesamt Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Bürgerbüro Anja Florin Tel. 07682 9236-12
 Anja Läufer Tel. 07682 9236-14
 Natalie Stritt Tel. 07682 9236-16
Rechnungsamt,  Susanne Herr Tel. 07682 9236-20 
Bauamt  
Gebühren/Steuern Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Gemeindekasse Bettina Rietschle Tel. 07682 9236-24
 Eva Granget Tel. 07682 9236-23
Bauhof Martin Häringer Mobil 0177 6328119
Kläranlage  Norbert Riegger Tel. 07685 1268
Wassermeister  Martin Häringer Mobil 0172 7616283
Hausmeister Schulen
 Helmut Haas Mobil 0162 1326276

Telefax: 07682 9236-79
E-Mail: gemeinde@winden-im-elztal.de
Internet: www.winden-im-elztal.de

Amtsgericht Emmendingen - Grundbuchamt
(zuständig für Winden im Elztal)
Liebensteinstr. 2, 79312 Emmendingen
Tel. 07641/96587-600, Fax: 07641/96587-603

Einfach ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren
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bühr gezahlt wird. Auch die neuen Müllmarken enthalten 
keine Jahreszahl und sind somit einige Jahre gültig.
Mieter erhalten keinen Gebührenbescheid, sondern rech-
nen ihre anteiligen Müllgebühren mit ihrem Vermieter 
bzw. der Hausverwaltung ab. Die Abfallgebühren sind in 
einem Betrag am 01. März 2025 fällig. Müllbehälteranträ-
ge, die nach dem 31. Oktober 2024 vorgelegt wurden und 
daher nicht mehr im Jahresbescheid berücksichtigt werden 
konnten, werden mit einem Änderungsbescheid Anfang 
Februar nachberechnet. Anträge und Änderungsmitteilun-
gen (z.B. Umzug, Eigentumswechsel, etc.) müssen schriftlich 
durch den Eigentümer oder der bei der Abfallwirtschaft an-
gemeldeten Hausverwaltung erfolgen.
Antragsformulare sowie ein Merkblatt mit wichtigen Infor-
mationen sind bei der Abfallwirtschaft des Landratsamtes, 
in den Rathäusern und auf der Internetseite des Landrat-
samtes, www.landkreis-emmendingen.de, erhältlich. Soge-
nannte Sepamandate für den Bankeinzug der Müllgebüh-
ren können nur schriftlich über das Formular (liegt dem 
Bescheid bei oder ist auf unserer Internetseite abrufbar) 
gestellt oder geändert werden.
Erfahrungsgemäß gibt es in den ersten Tagen nach Versand 
der Müllgebührenbescheide viele Rückfragen, sodass die te-
lefonische Erreichbarkeit der Abfallwirtschaft eingeschränkt 
sein kann. Der Eigenbetrieb bittet dafür um Verständnis.

Infos zum Vorbereitungslehrgang Meister 
und Meisterin der Hauswirtschaft
Am Dienstag, 28. Januar 2025, können sich Interessierte über 
die schulische Weiterbildung zur Meisterin oder zum Meister 
der Hauswirtschaft informieren. Die Veranstaltung findet von 
14:00 bis 17:00 Uhr am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum, 
Hochburg 7 in 79312 Emmendingen-Hochburg statt. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Der berufsbegleitende Theorie- 
und Praxisunterricht dauert 18 Monate und ist in vier Module 
eingeteilt. Der Unterricht findet in Teilzeitform statt. Schultag 
ist donnerstags von 08:45 bis 16:30 Uhr. Der Schulstart ist für 
Dienstag, 08. April 2025, geplant. Mit dem Abschluss sind die 
beruflichen Perspektiven vielfältig: Meisterinnen und Meister 
der Hauswirtschaft haben die Ausbildereignung, können als 
Fach- und Führungskräfte in hauswirtschaftlichen Betrieben 
tätig werden oder in Dienstleistungs- oder Diversifizierungs-
bereichen selbstständig werden. Außerdem kann die Weiter-
bildung zur technischen Lehrer/in oder ein Hochschulstudium 
angeschlossen werden.
Weitere Auskünfte erteilt Frau Andrea Fromm unter 07641 
451-9142 oder über E-Mail: bildungszentrum@landkreis-
emmendingen.de
Weitere Informationen zu Voraussetzungen und Anmel-
dung unter https://lmy.de/oKnXF

Polizeipräsidium 
Freiburg

AKTUELL: Serie von Diebstählen aus unverschlossenen 
Pkws im Raum Emmendingen
Ganz aktuell sind Tätergruppen im Landkreis Emmendin-
gen unterwegs, die abgestellte Fahrzeuge auf ihren Ver-
schluss prüfen.
Ist ein Fahrzeug nicht verriegelt, geht es ganz schnell: Im 
Fahrzeug abgelegte Geldbörsen und Wertsachen werden 
mitgenommen und schon ist der Täter weg! Was bleibt, ist 
der Schaden und der Ärger mit der Beschaffung von Aus-
weispapieren.
DESHALB ACHTEN SIE DARAUF:
-   Verriegeln Sie das Fahrzeug immer, auch wenn Sie es 

nur kurzzeitig verlassen.
-   Verriegeln Sie das Fahrzeug, auch wenn es auf einem 

Privatgrundstück abgestellt ist.
-   Achten Sie auf Personen, die Fahrzeuge auf die Verrie-

gelung prüfen und melden Sie verdächtige Wahrneh-
mungen über die 110 der Polizei.

Wir möchten, dass Sie sicher leben.
Ihr Polizeipräsidium Freiburg

AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI

Betrug beim Online-Trading
UNSERE FAKTEN: Die Aussicht auf leicht verdientes Geld 
lockt aktuell viele Menschen auf unseriöse Trading-Platt-
formen im Internet. Die Opfer investieren im Glauben, gut 
beraten worden zu sein und sehen ihr Geld nie wieder.
HINTERGRÜNDE:
Die Internetseiten der Cyberkriminellen werben mit Mar-
kenzeichen bekannter Firmen, Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens oder positiven Erfahrungen anderer und 
versprechen hohe Renditen. Interessierte werden nach der 
Registrierung direkt von einer angeblichen Brokerin oder 
einem angeblichen Broker kontaktiert und dazu gedrängt, 
eine erste kleine Investition zu tätigen.
Der Wunsch auf die Auszahlung der schnell erzielten Ge-
winne wird aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt.
TIPPS:
• Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe Rendi-

ten mit wenig Risiko.
• Informieren Sie sich genau über die Trading-Plattform, 

bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.
• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
• Geben Sie keine sensiblen Daten, wie z. B. Zugangsda-

ten zum Online-Banking oder zum Depot, preis.
• Geben Sie keiner fremden Person einen Remote-Zugang 

zu Ihrem Rechner.
• Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg.
• Geben Sie den Namen Ihres/Ihrer Internetbekanntschaft 

mit dem Zusatz „Scammer“ beispielsweise bei Google 
ein. Die Suchmaschine kann in vielen Fällen einen Ver-
dacht bestätigen.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Unfallkasse
Baden-Württemberg

Teildigital und praxisnah:  
Erste Hilfe Ausbildung neu gedacht!
Innovatives Modell für Ersthelfende an weiterführenden 
Schulen
Das Pilotprojekt „UKBW Erste Hilfe Ausbildung Blended 
Learning“ der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
revolutioniert die Ausbildung von Ersthelfenden an wei-
terführenden Schulen in Baden-Württemberg. Durch die 
Kombination aus digitalen Selbstlerneinheiten und Prä-
senzteil ermöglicht das kostenfreie Angebot maximale Fle-
xibilität und individuelles Lernen – ein Modell, das bundes-
weit Schule machen könnte.
Das Modell setzt auf zwei Komponenten: digitaler Selbst-
lernabschnitt, und Präsenzteil. Dies ermöglicht den Teil-
nehmenden, den Lernprozess orts- und zeitunabhängig 
sowie in ihrem eigenen Tempo zu gestalten. Das Angebot 
ist kostenfrei und wurde in Zusammenarbeit mit den Hilfe-
leistungsorganisationen ASB, DRK, Johanniter und Malte-
ser entwickelt.
Die Vorteile des Blended-Learning-Modells liegen auf der 
Hand: Neben der Flexibilität profitieren die Teilnehmen-
den auch von der Möglichkeit, Inhalte gezielt nach ihren 
eigenen Bedürfnissen zu wiederholen und zu vertiefen. Mit 
diesem Pilotprojekt zeigt Baden-Württemberg, wie sich di-
gitale Innovationen gewinnbringend in die Ausbildung in-
tegrieren lassen.
Weitere Informationen zum Projekt, sowie zur Anmeldung, 
finden Interessierte auf der offiziellen Webseite: https://
akademie.ukbw.de/erste-hilfe.
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■ NOTDIENSTE 
Notruf Polizei:  110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, kin-
der-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 116 117 (Anruf ist kostenlos)
Gift-Notrufzentrale:  0761 19240
Zahnärztlicher Notfalldienst:  0761 120 120 00
Allgemeine Bereitschaftspraxis Freiburg, Universitätsklini-
kum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg im Breisgau
Mo., Di., Do.      von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr,
Mi., Fr.       von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag   von   8:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Kinder – Bereitschaftspraxis Freiburg, Zentrum für Kinder- 
und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg im Breisgau
Mo. bis Do.      von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Fr.         von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertag   von   8:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehandlung 
durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Uni-
versitätsklinikums, Heiliggeiststraße 1, 79106 Freiburg im 
Breisgau.
Augen – Bereitschaftspraxis Freiburg, Universitätsklinikum 
Freiburg Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau,
Sa., So. und Feiertag   von   8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Öffnungszeiten der 
Notfallpraxis (vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Mo., Di. und Do.    von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. und Fr.      von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag   von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter Telefon 
01801 116116 – weitere Informationen unter www.kzvbw.de/
patienten/zahnarzt-notdienst/.

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des folgenden Tages:
Mi., 08.01.  Bären-Apotheke, Emmendingen
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 9783433
Do., 09.01.  Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 917877
Fr., 10.01.  Apotheke im Alten Rathaus, Malterdingen
    Hauptstr. 20, Tel. 07644 6677
Sa., 11.01.  Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
So., 12.01.  Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim
    Bismarckstr. 19 B, Tel. 07643 3338888
Mo., 13.01.  Mithras-Apotheke, Riegel am Kaiserstuhl
    Hauptstr. 16, Tel. 07642 7820
Di., 14.01.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280

■ PFLEGEDIENSTE
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal e. V.
Schwimmbadstraße 11, 79215 Elzach, Telefon 07682 909040, 
Fax 07682 909041
Hospizgruppe Oberes Elztal
Telefon 07682 925650
Familienwerk Sölden, Einsatzleitung
Birgitta Fahrländer, Telefon 0176 17612633, 
E-Mail: birgitta.fahrlaender@familienwerk-soelden.de
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook
Spitzenbacher Straße 16, 79297 Winden im Elztal
Telefon 07682 921537, Fax 07682 921538
Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung 
Telefon 07641 451-3091, -3096, -3025,
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de; 
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pfle-
gestützpunkt Emmendingen in den Außensprechzeiten oder 
beim Hausbesuch.

Außensprechzeiten Waldkirch: Montag: 
12:00 bis 16:00 Uhr, Marktplatz 1-5, Generationenbüro
Herbstzeit – Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürfti-
ge Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 9671590, 
www.herbstzeit-bwf.de

■ SPRECHSTUNDE DES CARITAS-SOZIALDIENSTES
Caritas-Sozialdienst – Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
Dipl.-Soz.-Päd. Frau Drechsel, Telefon 076429214123
Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
9185-13 (Frau Homburger) und 07641 9185-16 (Frau Funk)
Außensprechstunde dienstags zwischen 10:00 Uhr und 13:00 
Uhr (nach Vereinbarung) im evang. Gemeindezentrum Her-
bolzheim, Hansjakobstr. 8

■  ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE TEILHABEBERATUNG 
FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
93341-214 (Frau Heiß und Frau Kasper), Außensprechstunde 
in Waldkirch freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen; Telefon: 07641 
9185-13 (Frau Hensel), 07641 9185-16 (Frau Funk); Außen-
sprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e. V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 96212-
65 (Frau Thiemann); Außensprechstunde in Elzach donners-
tags, Termine bitte telefonisch vereinbaren.

 ■ KREISSENIORENRAT DES LANDKREISES EMMENDINGEN
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

 ■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstraße 8, Waldkirch, Telefon 07681 24623
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 17:00 Uhr, E-Mail: fs-em-
mendingen@bw-lv.de
Emma, Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 3891

 ■ KREBSINFORMATIONSDIENST
Telefon 0800 420 3040, kostenfrei, täglich 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de;
Internet: www.krebsinformationsdienst.de

 ■ HILFETELEFON „GEWALT GEGEN FRAUEN“
Rufnummer 08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de
Frauenhorizonte: Telefon 0761 2858585 oder info@frauen-
horizonte.de

 ■  NOTRUF-FAX DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE DIREKT 
ÜBER 112 ERREICHBAR

Wer einen Notruf per Fax absetzen will, kann dies nun über 
die Notrufnummer 112 tun. Den Vordruck kann man über 
die Homepage des DRK-Kreisverbandes Emmendingen unter 
www.drk-emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, Integ-
rierte Leitstelle, herunterladen.

 ■ TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, versieht den 
tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an diesem Wochenende:

Samstag/Sonntag, 11./12.01.2025
Tierarztpraxis Claudia Ciugudean, Rheinhausen-Oberhausen
Endinger Str. 3, Tel. 07643 9378970

Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der Zeit 
von 10:00 bis 18:00 Uhr versehen.

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Kleintiernotdienst einge-
richtet, der werktags von 18:00 bis 8.00 Uhr besetzt ist und 
tagesaktuell über den Haustierarzt zu erfragen ist.

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Einladung zur Mitgliederversammlung der 
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Winden 
im Elztal
Die Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft 
(FBG) Winden im Elztal findet am Dienstag, 28. Januar 
2025, um 20:00 Uhr im Gasthaus Adler im Ortsteil Oberwin-
den statt.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Geschäfts- und Kassenbericht
3.  Bericht der Kassenprüfer
4.  Entlastungen
5.  Neuwahlen der Vorstandschaft
6.  Holzmarkt/Vorverträge
7.  Aktuelles aus der Forstpolitik
8.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder recht herzlich 
eingeladen.
Klaus Hämmerle, Vorsitzender

Aus der Vortragsreihe  
„Von der Uni in den Beruf“
Wintermützen in der Sahara verkaufen?
Am Donnerstag, 16. Januar, gewährt Magdalena Schneider 
Einblicke in die Welt des Marketings. Die Veranstaltung be-
ginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäude III (Hörsaal 3043) 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und endet voraus-
sichtlich um 19:45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

BiZ & Donna
Jetzt den ersten Schritt machen
Weil viele Frauen keiner bezahlten Arbeit nachgehen, ob-
wohl sie das gerne tun würden, berät Julia Brandt am Mitt-
woch, 22. Januar, in allen Fragen einer erfolgreichen Rück-
kehr in das Berufsleben. Die Beratungen finden statt von 
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr im Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. Die Beratun-
gen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Karriereoption Start-up
Am Donnerstag, 23. Januar, informiert Dr. Thomas Maier 
über die „Karriereoption Start-up: Mit der eigenen Idee aus 
der Wissenschaft heraus Märkte erobern“. Die Veranstal-
tung beginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäude III (Hörsaal 
3043) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und endet vo-
raussichtlich um 19:45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Dr. Thomas Maier ist Bera-
ter am Gründerbüro der Universität Freiburg. Sein Vortrag 
ist Teil der Veranstaltungsreihe „Von der Uni in den Beruf“, 
die in Kooperation von der Agentur für Arbeit Freiburg und 
dem Service-Center Studium der Albert-Ludwigs-Universität 
für Studierende und Hochschulabsolventen organisiert wird.

Beruflich am Ball bleiben
Am Donnerstag, 30. Januar, gibt es in der Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77, eine offene Sprechstunde 
für Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Antworten 
auf Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die Sprech-

stunde beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Sie findet 
statt im Raum A006 (Bauteil A, Berufsinformationszent-
rum). Die Kurzberatungen sind kostenlos. Anmeldung er-
forderlich unter https://eveeno.com/offenesprechstundefr.
Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem 
Strukturwandel geschuldet, erfordern mehr und mehr 
professionelle Begleitung. Deshalb gibt es die „Berufsbe-
ratung im Erwerbsleben“. Mit Informationen, Rat und bei 
Bedarf auch finanzieller Unterstützung richtet sie sich in 
erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. Be-
ratung gibt es zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Quali-
fikationen erweitern oder nachholen, Beruf wechseln oder 
beruflich wieder einsteigen.

Gewerbe Akademie Freiburg

Digitale Zahntechnik in vier Wochen
Die Digitalisierung nimmt in der Zahntechnik an Fahrt auf. 
Zahnersatz und Prothesen werden zunehmend am PC kon-
struiert und computergesteuert gefertigt. An der Gewerbe 
Akademie der Handwerkskammer Freiburg können sich 
Zahntechniker zur „CAD-/CAM-Fachkraft Zahntechnik“ 
fortbilden. Der nächste Vollzeitkurs findet vom 10. März 
bis 8. April 2025 statt. Die Unterrichtszeiten: Montag bis 
Donnerstag, 08:00 bis 16:30 Uhr, Freitag bis 12:45 Uhr. Die 
Teilnehmer lernen den gesamten Workflow kennen – vom 
Erstellen und Designen bis hin zur Fertigung an CNC-Ma-
schinen mit allen Hintergründen.
Weitere Auskunft bei der Gewerbe Akademie unter Tele-
fon 0761 15250-17 oder www.gewerbeakademie.de/wei-
terbildung.

Wechsel im Vorsitz der Gesellschafterversammlung des 
ZweiTälerLand Tourismus

In der vergangenen Gesellschaf-
terversammlung des ZweiTäler-
Lands wurde ein neuer Vorsitzen-
der bestimmt. Zum Jahreswechsel 
wird Elzachs Bürgermeister Roland 
Tibi diese Rolle vom Biederbacher 
Amtskollegen Rafael Mathis über-
nehmen.
In der Organisationsstruktur des 
ZweiTälerLands, genauer gesagt 
in der Elztal & Simonswäldertal 
Tourismus GmbH & Co. KG, unter 
der fungiert wird, gibt es die Ge-
sellschafterversammlung, in die 
Vertreter der Gemeinderäte im 
ZweiTälerLand entsendet werden 
und die Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister vertreten sind. Der Vorsitzende der Ver-
sammlung wird aus den eigenen Reihen für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Ab Januar 2025 wird Elzachs Stadt-
oberhaupt Roland Tibi den Vorsitz übernehmen und von 
Oberbürgermeister Michael Schmieder aus Waldkirch als 
Stellvertreter unterstützt. Tibi war schon aktuell der stell-
vertretende Vorsitzende gemeinsam mit dem bisherigen 
Vorsitzenden Rafael Mathis, Biederbachs Bürgermeister.
Überprüfung von Zertifikaten

Ausgezeichnet übernachten bei Qualitätsgastgebern
Das ZweiTälerLand hat sich dieses Jahr der Überprüfung 
zur Qualitätsregion Wanderbares Deutschland unterzo-
gen. Hierfür sind auch Gastgeber notwendig, die das Zer-
tifikat „Qualitätsgasgeber“ tragen. Zuletzt wurden nun 
zwei Betriebe ausgezeichnet.

 
Bisheriger Vorsitzender 
Rafael Mathis mit seinem 
Nachfolger Roland Tibi und 
Julius Müller (von links).
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Das Wanderheim Kreuzmoos wurde Anfang 2023 von Fa-
milie Göppert übernommen und 
liebevoll als Vereinshütte des 
Schwarzwaldvereins weitergeführt 
und ist weit über die Grenzen des 
ZweiTälerLands hinaus als Wander-
gaststätte bekannt. Am ZweiTäler-
Steig liegend, finden hier auch viele 
Mehretappenwanderer eine Bleibe 
in der Freiämter Höhenlage. Familie 
Göppert als neue Betreiber erhal-
ten damit zum ersten Mal die Aus-
zeichnung als Qualitätsgastgeber.

In Biederbach-Frischnau 
wurde zudem der 3-Sterne-
Superier Landgasthof Adler-
Pelzmühle nach drei Jahren 
erneut auf die Kriterien des 
Deutschen Wanderverban-
des geprüft. Das von Fami-
lie Herr geführte Haus rich-
tet seine Angebote voll auf 
Wanderer aus: Gepunktet 
wurde mit optionalen Wan-
dertouren mit dem Senior-
chef, regionaler Küche und 
allen notwendigen räumli-
chen Notwendigkeiten für 
Wanderer, wie einen Tro-
ckenraum für nass gewor-
dene Kleidung.

Freiwillige Feuerwehr 
Winden im Elztal

Dienstplan
Montag, 13. Januar
20:00 Uhr –  Gesamtprobe (Becherer Ph./Fahrländer S.)

Blutspende: Jeder Tropfen zählt
Die Blutspende ist mehr als nur eine gute 
Tat. Jeder Tropfen zählt und jeder Mensch, 
der spendet, macht einen Unterschied. Das 
DRK dankt Blutspender*innen mit exklusiver Emailletasse.
Das Leben ist schön und Gesundheit nicht selbstverständ-
lich: Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere 
Erkrankung: Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 
Blutspenden benötigt. Allein in Baden-Württemberg und 
Hessen sind es etwa 2.700 benötigte Blutspenden, um Pati-
entinnen und Patienten sicher versorgen zu können.
Vielen Menschen wird die Bedeutung der Blutspende oft 
erst dann bewusst, wenn sie persönlich betroffen sind. 
Wenn man selbst oder ein naher Angehöriger plötzlich 
schwer erkrankt und dann auf die lebensrettende Blut-
spende angewiesen ist. Blutspender*innen sind die stillen 
Helden des Alltags. Sie sorgen mit ihrer Spende dafür, dass 
das Leben schön bleiben kann. Die Blutspende ist eine ein-
fache und effektive Möglichkeit, um Leben zu retten.
Das DRK bietet auch in der Weihnachtszeit und über den 
Jahreswechsel viele Blutspendetermine in der Region an. 
Besonders kurz nach dem Jahreswechsel können die Blut-
konserven erfahrungsgemäß knapp werden. Das liegt da-
ran, dass Krankenhäuser den Regelbetrieb wieder hoch-
fahren und zugleich viele Spenderinnen und Spender 

 
Urkundenüberreichung an 
die Betreiberin des Wan-
derheim Kreuzmoos, Maria 
Göppert durch Jessica Büh-
ler (ZweiTälerLand, links)

 
Urkundenüberreichung an Küchen-
chef Frank Herr vom Landgasthof 
Adler-Pelzmühle Göppert durch Jessi-
ca Bühler (ZweiTälerLand, rechts) und 
Petra Thoma (Gemeinde Biederbach)

aufgrund der Urlaubs- und Erkältungszeit bei der Blutspen-
de ausfallen.
Gute Vorsätze das ganze Jahr: Jetzt mit der ersten guten 
Tat ins neue Jahr starten und einen Termin zur Blutspen-
de vereinbaren – damit Engpässe erst gar nicht entstehen. 
„Gerade rund um die Feiertage gilt: Eine Blutspende ist 
für Patientinnen, Patienten und Unfallopfer gleicherma-
ßen ein wertvolles Geschenk. Es ist nie zu spät für die erste 
Blutspende!“ appelliert der DRK-Blutspendedienst Baden-
Württemberg – Hessen.
Aktion „Jeder Tropfen zählt“: Als Dankeschön für die 
gute Tat erhalten Blutspender*innen im Zeitraum vom 
20.12.2024 bis 17.01.2025 eine exklusive Emailletasse im 
DRK-Design.
Es ist nie zu spät für die erste gute Tat. Jetzt Blutspender*in 
werden!
Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende un-
ter www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 
0800 11 949 11.
NÄCHSTER TERMIN  
in 79215 ELZACH/PRECHTAL

Freitag, 10. Januar 2025
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Steinberghalle, Prechtal, Schrahöfe 8

Jetzt Termin buchen: 
www.blutspende.de/termine.

Gottesdienste

St. Stephan Oberwinden
Donnerstag, 9. Januar
18:30 Uhr  Rosenkranz
19:00 Uhr  Eucharistiefeier, anschl. Euch. Anbetung
Sonntag, 12. Januar
10:00 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 16. Januar
18:30 Uhr  Rosenkranz
19:00 Uhr  Eucharistiefeier, anschl. Euch. Anbetung
Sonntag, 19. Januar
10:00 Uhr  Eucharistiefeier

St. Leonhard, Niederwinden
Mittwoch, 8. Januar
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 18. Januar
19:00 Uhr  Vorabendmesse

Evangelische Kirchengemeinden Elzach und Oberprechtal

Sonntag, 12. Januar
10:00 Uhr –   Gottesdienst mit Flötenensemble in der Jo-

hanneskirche in Elzach, Pfarrer i. R. Michael 
Toball

Sonntag, 19. Januar
10:00 Uhr –   Gottesdienst mit Abendmahl in der Christus-

kirche in Oberprechtal, Pfarrerin Barbara Mül-
ler-Gärtner

Sonntag, 26. Januar
10:00 Uhr –   Gottesdienst mit Abendmahl in der Johan-

neskirche in Elzach, Pfarrerin Barbara Müller-
Gärtner
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Seniorengemeinschaft
Winden/Oberspitzenbach

Jahresprogramm 2025
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,
wir bitten Sie, sich die Termine vorzumerken und freuen uns auf eine rege Teilnahme bei den Veranstaltungen und auf 
viele schöne und spannende Begegnungen.
Aktuelle Informationen zum Jahresprogramm erfahren Sie über das Pfarrblatt der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal und 
über das Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Januar
22. Januar 2025       Ausflug – Halbtagesfahrt ins Kinzigtal (Krippenfahrt)

Februar
7. Februar 2025       Veranstaltung

März
4. März 2025, 15:00 Uhr   Senioren-Fasnet im Gasthaus „Rebstock“

April
6. April 2025       Kaffeenachmittag im Foyer der Halle in Oberwinden

Mai
9. Mai 2025        Veranstaltung

Juni
          Ausflug – Halbtagesfahrt

Juli
          Ausflug – Tagesfahrt

August
8. August 2025       Grillhock

September
13. September 2025     Seniorenwallfahrt auf den Hörnleberg - Wallfahrtsgottesdienst

Oktober
          Veranstaltung

November
7. November 2025      Veranstaltung

Dezember
7. Dezember 2025      Adventlicher Nachmittag

Verantwortliche, Auskünfte und Anmeldungen bei:
Herr Karl Fischer,    Bahnhofstraße 3, Telefon: 07682 1762
Frau Hilda Schromm,   Bahnhofstraße 10, Telefon: 07682 7113
Frau Rosmarie Schultis,  Oberdorfstraße 5, Telefon: 07685 516
Frau Luise Singler,    Winterweg 6, Gutach/Oberspitzenbach, Telefon: 07682 67612

Fahrdienst
Zu den einzelnen Veranstaltungen wird ein Fahrdienst angeboten.
Bei Bedarf bitten wir Sie, sich mit den Verantwortlichen in Verbindung zu setzen.

Spielenachmittag
Jeden 2. Donnerstag im Monat findet ab 14:30 Uhr im Gebäude des ehem. Rathaus in der Ortsmitte Niederwinden ein 
Spielenachmittag vom VDK, Ortsgruppe Winden statt. MitspielerInnen sind immer recht herzlich willkommen.
Ansprechpartnerin: Frau Agnes Wernet, Telefon: 07682 7025

Cegospielen
14-täglich, immer freitags von Oktober bis März findet um 19:00 Uhr im Gasthaus „Rebstock“ im Ortsteil Oberwinden ein 
Cegoabend statt. MitspielerInnen sind immer recht herzlich willkommen.
Ansprechpartnerin: Frau Heidi Weis, Telefon: 07681 5677
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Krippenfahrt
Am Mittwoch, 22. Januar 2025 ist eine Krippenfahrt nach 
Gengenbach in die schöne Stadtkirche und Berghaupten 
mit der sehenswerten Lichterwaldkrippe geplant. Beson-
ders freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Pfarrer Erwin 
Schmidt. Eine Kaffeepause im Café Dreher, sowie Abschluss 
im Gasthaus Rebstock in Oberwinden ist vorgesehen. Fahrt-
kosten ca. 20 Euro. Abfahrt 11:30 Uhr Bushaltestelle Nie-
derwinden, 11:40 Uhr Bushaltestelle Oberwinden.
Eine Anmeldung ist erforderlich! Niederwinden: Rosmarie 
Schultis, Telefon: 07685 516, Oberspitzenbach: Luise Sin-
gler, Telefon: 07682 67612, Oberwinden: Hilda Schromm, 
Telefon 07682 7113.
Hierzu laden wir herzlich ein und würden uns über eine 
rege Teilnahme freuen.
Euer Orgateam

Spielenachmittag Winden

Wir hören mit dem Spielen nicht auf, weil wir alt werden.
Wir werden alt, weil wir mit dem Spielen aufhören!

Liebe Spieler*innen und solche, die es noch werden wol-
len! Kommen Sie einfach mal vorbei und probieren Sie es 
doch mal bei uns!
Am Donnerstag, 16. Januar treffen wir uns bereits um 
14:00 Uhr im barrierefreien Raum neben der Post in Nieder-
winden. Wir würden uns freuen! Info bei Agnes Wernet, 
Telefon 07682 7025

Jahreshauptversammlung 2025
Am Freitag, 17. Januar 2025, 19:30 Uhr, findet im Café Elz-
blick die Jahreshauptversammlung der Bläserjugend Nie-
derwinden e.V. statt.
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1.  Begrüßung
2.  Bericht der Vorstandschaft über das Geschäftsjahr
3.  Bericht des Kassierers
4.  Bericht der Kassenprüfung
5.  Entlastung des Kassierers
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Änderungen und Anträge zur Tagesordnung müssen bis 
zum 13.01.2025 bei der Vorsitzenden, Hannah Eschle, ein-
gereicht werden.
Bläserjugend Niederwinden e.V.

Jahreshauptversammlung 2025
Die Jahreshauptversammlung 2025 der Bläserjugend Ober-
winden e.V. findet am Samstag, 25. Januar 2025 um 18:00 
Uhr im Gasthof Rebstock in Oberwinden statt. Hierzu laden 
wir alle Mitglieder recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Rückblick der 1. Vorsitzenden
2.  Jahresbericht der Dirigentin des Jugendorchesters
3.  Jahresprotokoll der Schriftführerin

4.  Kassenbericht der Kassiererin
5.  Revisionsbericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Neuwahl der Vorstandschaft
8.  Wahl der Kassenprüfer
9.  Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge aus der Gemeinde bitten wir spä-
testens Mittwoch, 22. Januar 2025 schriftlich an unsere 1. 
Vorsitzende Svenja Volk oder ein anderes Mitglied der Vor-
standschaft zu richten. Wir bitten um ein möglichst vollzäh-
liges und pünktliches Erscheinen.
Bläserjugend Oberwinden e.V.

Jahreshauptversammlung 2025
Am Freitag, 17. Januar 2025, 20:00 Uhr, findet im Cafe Elz-
blick Niederwinden, die Jahreshauptversammlung des För-
dervereins Musikverein Niederwinden e. V. statt.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstandes
3.  Kassenbericht
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Kassierers
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Bildung eines Wahlausschusses
8.  Neuwahlen
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Änderungen und Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 
Beginn der Sitzung dem Vorstand schriftlich vorzulegen.
Zur Jahreshauptversammlung sind die Mitglieder recht 
herzlich eingeladen. Eingeladen zu dieser Jahreshauptver-
sammlung sind auch die Mitglieder des Musikverein Nie-
derwinden, der Bläserjugend Musikverein Niederwinden 
sowie die Damen und Herren des Gemeinderates.
Förderverein Musikverein Niederwinden e.V.
Der Vorstand

Jahreshauptversammlung 2025
Die Jahreshauptversammlung 2025 der Musikkapelle Ober-
winden e.V. findet am Samstag, 25. Januar 2025 um 20:00 
Uhr im Gasthof Rebstock in Oberwinden statt.
Hierzu laden wir alle aktiven Musikerinnen und Musiker so-
wie alle Ehrenmitglieder recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
2.  Bericht des Dirigenten
3.  Jahresprotokoll der Schriftführerin
4.  Kassenbericht des Kassenwarts
5.  Revisionsbericht der Kassenprüfer
6.  Bericht der Instrumenten- und Kleiderwartin
7.   Bericht der 1. Vorsitzenden der Bläserjugend Oberwin-

den e.V.
8.  Entlastung der Vorstandschaft
9.  Wahl eines Kassenprüfers
10. Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge aus der Gemeinde bitten wir bis spä-
testens Mittwoch, 22. Januar 2025 schriftlich an unseren 1. 
Vorsitzenden Maximilian Faiß oder ein anderes Mitglied 
der Vorstandschaft zu richten. Wir bitten um ein möglichst 
vollzähliges und pünktliches Erscheinen.
Musikkapelle Oberwinden e.V.
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Jahreshauptversammlung 2025
Am Freitag, den 17. Januar 2025, 20.30 Uhr, findet im Café 
Elzblick, Niederwinden, die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung des Musikvereines Niederwinden e.V. statt.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Vorstandssprecher
2.  Bericht des Vorstands der Geschäftsführung
3.  Bericht des Vorstands für Finanzen
4.  Bericht der Kassenprüfung
5.  Entlastung des Vorstands für Finanzen
6.  Bericht des Vorstandssprechers
7.  Probenbericht und Ehrungen
 - Worte der Gäste
8.  Entlastung des gesamten Vorstandes
9.  Bildung eines Wahlausschusses
10. Neuwahlen
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Änderungen und Anträge zur Tagesordnung müssen recht-
zeitig vor der Versammlung beim Vorstandssprecher Clau-
de Bührer eingereicht werden.
Zu dieser Jahreshauptversammlung sind alle Musikerinnen 
und Musiker, die Ehrenmitglieder, die Mitglieder des För-
dervereines Musikverein Niederwinden e.V., der Bläserju-
gend Musikverein Niederwinden e.V. und die Damen und 
Herren des Gemeinderates recht herzlich eingeladen.
Der Vorstand

Närrischer Flohmarkt & Leih-Häs-Ausgabe
Frohes neues Jahr 2025! S'goht degege! Daher wollen wir 
euch am Samstag, 18. Januar 2025 zum alljährlichen när-
rischen Flohmarkt im Martin-Krieg-Narrenschopf ab 13:00 
Uhr einladen. Wer für die kommende Fasnet noch Spitz-
buebe-Utensilien benötigt, ist hier bestens aufgehoben. 
Weiterhin besteht für alle, die kein Häs haben und gern 
mal Spitzbue machen wollen, die Möglichkeit, sich ein Leih-
häs auszuleihen. Wer nicht mehr benötigte Spitzbue-Sache 
oder andere Fasnetsachen verkaufen will, ist ebenfalls 
herzlich eingeladen, diese auf unserem Flohmarkt anzubie-
ten. Wer nichts kaufen oder verkaufen möchte, kann sich 
bei uns mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen auf 
die Fasnet einstimmen.
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Auswärtsfahrplan 2025: Gemeinsam auf Tour
Die Narrenzunft D'r Oberwindemer Spitzbue freut sich auf 
das närrische Jahr 2025 und lädt alle Mitglieder und Freunde 
dazu ein, bei unseren Auswärts-Terminen mit dabei zu sein:
• Samstag, 1. Februar 2025 (17:01 Uhr): Geburtstagsum-

zug in Gutach im Breisgau. Die Narrenzunft Gutach Joh-
lia vom Vögelestei feiert ihren 100. Geburtstag.

• Sonntag, 2. Februar 2025 (14:11 Uhr): Vogteitreffen 
der Edelvogtei Nördlicher Breisgau/Elztal, ebenfalls in 
Gutach.

• Montag, 3. März 2025 (19:30 Uhr): Holzschlegelumzug 
in Niederwinden bei unseren Nachbarn der Narrenzunft 
Niederwindemer Schindlejokel.

Diese Termine sind großartige Gelegenheiten, unsere Nar-
renzunft zu repräsentieren, Gemeinschaft zu erleben und 
die Fasnet-Tradition zu feiern. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Mitfahrerinnen und Mitfahrer, um gemeinsam die Stra-
ßen mit Leben zu füllen – S goht degege!

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,
am Freitag, 10. Januar 2025 um 20:00 Uhr findet im „Gast-
haus Rebstock“ in Oberwinden die Jahreshauptversamm-
lung für das Jahr 2024 statt.
Hierzu dürfen wir Sie recht herzlich einladen.
Tagesordnung
1.)  Begrüßung
2.)  Bericht des 1. Vorsitzenden
3.)  Berichte der Sportleiter und Fachwarte
 a)  Motorsport
 b)  Radsport - Radtouristik
 c)  Bericht Jugendleiter
4.)  Kassenbericht
5.)  Revisionsbericht
6.)  Entlastung der Vorstandschaft
7.)  Neuwahlen
8.)  Ehrungen
9.)  Anträge
10) Abstimmung Veränderung der Mitgliederbeiträge
11) Verschiedenes
Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr 2025, Gesundheit 
und viel Erfolg.
RMSV Solidarität Oberwinden e. V. im ADAC
Rafael Kürz - 1. Vorsitzender

Schwarzwaldverein 
Elzach-Winden e.V.

Wanderwoche im Rätikon/Liechtenstein
Der Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt zu einer Wan-
derwoche mit fünf Übernachtungen herzlich ein. Termin: 
23. Juni bis 28. Juni 2025. Übernachtet wird in Triesenberg in 
einem Gasthof oberhalb von Vaduz. Es werden Touren un-
terschiedlicher Schwierigkeitsstufen angeboten. Für Grat-
wanderungen sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit er-
forderlich. Übernachtungskosten zw. 90-100 € pro P/N mit 
Frühstück plus Fahrtkosten für Bus und Bahn. Anmeldefrist 
bis Ende Januar sowie nähere Unterlagen bei Hans Maier, 
Tel. 07682-9264441 oder 0173-9799246. Alle SWV-Mitglie-
der sowie alle anderen Wander- und Naturfreundinnen 
und -freunde sind herzlich willkommen. Weitere Infos auch 
im Internet unter www.swv-elzach-winden.de
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Seit 1978 sind die Heimattage das offizielle Lan-
desfest Baden-Württembergs. Gastgeber ist 
jeweils für ein Jahr und mit zwei festgelegten 
Events eine Stadt im Ländle. 2025 wird das Wein-
heim sein. Die Stadt an der Bergstraße bietet im 
Heimattage-Jahr besondere Höhepunkte.

Heimat ist ein Gefühl – so lautet das Motto des 
ganzen Jahres im „hohen Norden“ des Landes. 
Das Land schaut dann auf die Zwei-Burgen-
Stadt, die in diesem Jahr besonders kulturell ge-
prägt ist. Dabei bespielt Weinheims Kulturbüro-
team im wahrsten Sinne des Wortes besondere 
Orte in der Stadt – auch solche, die man nicht 
sofort als Veranstaltungsfläche kennt.

JAZZ UND KLASSIK
Wie den weltberühmten Schau- und Sich-
tungsgarten Hermannshof inmitten der Stadt 
mit zwei Konzerten von Künstlerinnen, die 
in ihrem Genre internationales Renomee 
besitzen und in Weinheim zuhause sind: 
Jazz-Pianistin und Echo-Preisträgerin Anke 
Helfrich sowie die Pianistin und Klavier-Pro-
fessorin Aleksandra Mikulska. „Ein wirklich be-
sonderes und exklusives Erlebnis“, beschreibt  

Martin Grieb vom Kulturbüro, der die Künst-
lerinnen für die Idee begeistern konnte. Ge-
meinsam mit der Heimattage-Beauftragten 
Ada Götz hat er das Programm entwickelt.

Wer an besonders eindrucksvolle Standorte in 
Weinheim denkt, kommt auf das Gerberbach-
viertel und natürlich auf die Burgen. Beide Orte 
werden im Heimattage-Jahr mit Theater und 
Musik ent sprechend in Szene gesetzt.

BÜLENT CEYLAN UND LAITH AL-DEEN 
Vom Land vorgegeben sind zwei zentrale Wo-
chenenden: Der Baden-Württemberg-Tag am 
Wochenende des 17. und 18. Mai, mit einer Live-
Bühne im Schlosspark sowie einer Leistungs- 
und Gewerbeschau in der Innenstadt, dazu 
einem verkaufsoffenen Sonntag. Auf der SWR-
Bühne tritt – ohne Eintritt – am Samstag, 17. Mai 
Soulsänger Laith Al-Deen auf, am Sonntag stellt 
Kulturbüroleiter Tobias Schindler ein buntes 
Familienprogramm zusammen – ebenfalls bei 
freiem Eintritt.

Tags zuvor, am Freitag, 16. Mai, gibt Come-
dy-Star Bülent Ceylan – inzwischen selbst  

Weinheimer – ein Heimspiel auf der Schlosspark-
Bühne. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.

TRADITION IM FOKUS
Bei den Landesfesttagen am 13. und 14. Sep-
tember hingegen stehen die Traditionen und 
Bräuche der Region und des Landes im Vorder-
grund. Höhepunkte sind der Landesfestumzug 
mit Gruppen aus dem ganzen „Ländle“ und die 
Verleihung der Heimatmedaille des Landes. 
Dabei wird Innenminister Thomas Strobl mit 
weiterer landespolitischer Prominenz die Stadt 
besuchen.

MUNDART-FESTIVAL
Lokaltypisch und heimatverbunden geht es 
im Oktober in der Stadthalle zu, wenn sich alle  
Lokalmatadore beim Mundart-Festival treffen.

Der Startschuss zu den Heimattagen 2025 fällt 
am Sonntag, 12. Januar, im Rahmen des Neu-
jahrsempfangs der Stadt Weinheim. Dabei 
wird Ministerialdirektor Rainer Moser aus dem 
Landesinnenministerium auch offiziell die Lan-
des-Heimattage-Standarte an OB Manuel Just  
überreichen. (km/red)

BaWue-Seite1

Foto: Vasilyev Ivan/iStock/Getty Images Plus

Foto: km/NM

FREIZEIT

HEIMATTAGE 2025 IN WEINHEIM: „HEIMAT IST EIN GEFÜHL“

BaWue-Seite1

Weinheim in Wolle: Zu den Heimattagen entsteht 
eine ganz besondere Stadtansicht.  

Viele weitere Infos zum 
Programm finden Sie 
unter diesem QR-Code 
oder auch hier:

https://nussbaumwelt.net/heimattage25

Zweiburgenstadt an der Bergstraße: Weinheim ist 2025 
der Gastgeber für die Heimattage Baden-Württemberg.
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Lass dir dein 
Glühwein-
Paket nach 
Hause liefern!

kau� nbw.net/gv-gv

Entdecke den 
alkoholfreien 
Glühwein von 
Goodvines – 
volles Aroma, 
null Promille!

Genieße den 
Winter 
ohne Reue

10 % 
RABATT
für Abonnenten von 
Nussbaum Medien

Ihr Urlaubsdomizil im Salzburger Land
Haus 18 im Alpendorf Dachstein West

Im Haus 18 finden Sie alles, was Sie von einem gemütlichen Urlaubsdomizil er-
warten. Neben Schlafräumen für eine große oder zwei kleinere Familien bietet
das Haus eine voll eingerichtete Küche, eine bequemeWohn-/Essecke mit Sat-
TV. Gute Sicht auf Berg und Tal und eine große Portion erholsamer Stille sind
im Preis enthalten. Dennoch sind Sie nicht von der Außenwelt abgeschnitten.
Ein Internetzugang über WLAN ist in allen Räumen verfügbar und ermöglicht
schnelle Kommunikation mit Kollegen und Daheimgebliebenen.

Interesse? Dannmelden Sie sich bei uns!
info@brigitte-nussbaum.de
Tel: 07033 526675

www.alpendorf-haus18.eu

IHRE UNTERSTÜTZUNG  
bei Immobilienfinanzierungen
Egal, ob es um die Finanzierung eines Eigenheims, einer Wohnung, Anschluss-
finanzierungen, Modernisierungen, Ratenkredite oder die Nutzung staatlicher 
Förderprogramme geht – wir helfen Ihnen, die passende Lösung zu finden. Dank 
langjähriger Erfahrung und einem starken Netzwerk von über 800 Banken bieten 
wir individuelle und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die sich an Ihre 
Bedürfnisse anpassen. Wir stellen den Erstkontakt her.

Emil-Haag-Straße 27 
71263 Weil der Stadt 
Fon 07033 5266 75 
info@brigitte-nussbaum.de

Brigitte Nussbaum
GmbH und Co. KG

UNTERNEHMENSWERTE & PHILOSOPHIE

SCHNELLIGKEIT 

Wir sind effizient 
und reaktions

schnell, was uns  
von der  

Konkurrenz  
abhebt.

VERTRAUEN

Wir stehen für 
Zuverlässigkeit  
und bauen  
lang fristige  
Beziehungen  
zu unseren  
Kunden auf.

EXPERTISE 

Wir haben außer
gewöhnliche 

Marktkenntnisse 
und nutzen diese, 

um Kunden  
zu unterstützen.

Beachten Sie bitte vor Ihrem Einkauf
die Anzeigen unserer Inserenten!
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www.arbeitsagentur.de www.azubibw.de

Ihr Stellenmarkt in
Baden-Württemberg

www.jobsuchebw.de

Unternehmen mit durch-
schnittlich mindestens 20 Ar-
beitsplätzen müssen bis zum 
31. März 2025 ihrer Anzeige-
p� icht nach §163 SGB IX nach-
kommen und die Beschäfti-
gungsdaten für das Jahr 2024 
bei der Bundesagentur für Ar-
beit einreichen. Betriebe, die 
im Jahresdurchschnitt 20 oder 
mehr Arbeitsplätze haben, 
sind gesetzlich verp� ichtet, 
mindestens fünf Prozent die-
ser Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen zu be-
setzen. Für kleinere Betriebe 
gelten Sonderregelungen.

Um Arbeitgeber bei der Erstel-
lung und Übermittlung der 
Anzeige zu unterstützen, stellt 
die Bundesagentur für Arbeit 
über die Homepage www.iw-
elan.de die kostenlose Software 
IW-ELAN zur Verfügung. Hier 
be� nden sich außerdem Erläu-
terungen zur Hilfestellung für 
die Erstattung der Anzeige. Mit 

dieser benutzerfreundlichen An-
wendung können Arbeitgeber 
die relevanten Daten einfach 
elektronisch erfassen, überprü-
fen und direkt an die zuständige 
Agentur für Arbeit übermitteln. 
Die standardmäßige Versen-
dung von CD-ROMs mit der Soft-
ware IW-Elan wurde eingestellt.  
Erfüllen Arbeitgeber nicht ihre 
Beschäftigungsp� icht, muss 
eine Ausgleichsabgabe an das 
örtliche Integrations- bzw. In-
klusionsamt gezahlt werden. Mit 
IW-Elan lässt sich berechnen, ob 
und in welcher Höhe die Aus-
gleichabgabe für den Arbeit-
geber beglichen werden muss. 
Diese hat sich durch das Gesetz 
zum inklusiven Arbeitsmarkt 

zum 1. Januar 2024 für diejeni-
gen Arbeitgeber erhöht, die über 
den Jahresverlauf hinweg keinen 
schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Menschen beschäftigt 
haben. Mit der Meldung zum 
Stichtag 31. März 2025 gelten die 
neuen Zahlbeträge, welche nach 
Betriebsgröße gesta� elt sind.
Durch die Ausgleichsabgabe 
werden Förderungen der Teil-
habe von Schwerbehinderten 
� nanziert, beispielsweise die be-
hindertengerechte Einrichtung 
eines Arbeitsplatzes oder den 
Eingliederungszuschuss, um die 
Integration von schwerbehin-
derten Personen in den Arbeits-
markt zu fördern. 
Mehr Informationen zur Aus-

gleichsabgabe sowie dem An-
zeigeverfahren � nden sich on-
line auf www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/personalfragen/
pflichten-arbeitgeber/schwer-
behinderte-menschen.
Darüber hinaus steht der Arbeit-
geber-Service der Agentur für Ar-
beit mit kostenfreier Beratung zur 
Einstellung schwerbehinderter 
Personen unter der Rufnummer 
08 00-455 55 20 zur Verfügung.

Schnell online erledigen   Agentur für Arbeit – Regionaldirektion Baden-Württemberg

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
bis 31. März 2025 der Arbeitsagentur melden

Foto: Adobe Stock

Mehr Informationen

Über diese Seite geht’s
zur kostenlosen Software!

Kontakt
Agentur für Arbeit 
Freiburg
Lehener Str. 77
79106 Freiburg
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AUTOUNTERRICHT

i

Das Amtsblatt ist kein Organ der Meinungspresse. Deshalb kön-
nen Anzeigen von Parteien, die ihrer Natur nach einen Beitrag zur
Meinungsbildung darstellen, im Amtsblatt grundsätzlich nicht
veröffentlicht werden. Hinweise auf Veranstaltungen, soweit die-
se nicht selbst einen meinungsbildenden Inhalt haben, können
jedoch veröffentlicht werden.

FürWochenzeitungenund für Beilagen verfährt derVerlag in glei-
cher Weise. Eine besondere Regelung gilt für Wahlanzeigen, das
heißt für Anzeigen von Parteien und Kandidaten aus Anlass ei-
ner Wahl (keine Sympathieanzeigen Dritter). Lässt die Kommune

Wahlwerbung im Amtsblatt zu, kann eine Veröffentlichung er-
folgen. Die Werbung muss sich auf die Darstellung der eigenen
Ziele beschränken. Sie darf keine Angriffe auf Dritte enthalten.
In jedem Fall gibt dieWerbung ausschließlich die Meinung der je-
weils werbenden Partei oder Personwieder, nicht die desVerlages.

Der Verlag muss bei der Veröffentlichung den Grundsatz der
Chancengleichheit beachten.

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Die Summe der vielen, kleinen Besonderheiten Baden-Württembergs

www.mein-laendle.de

Die Summe der vielen, kleinen Besonderheiten Baden-WürttembergsDie Summe der vielen, kleinen Besonderheiten Baden-Württembergs

Durbacher Rehschnitzel

Karbatschenknall zur Fasnetszeit

1 / 2025 
Januar
Februar
6,20 EUR
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Juwel an den FlüssenWertheim an Tauber und MainErfolg mit DelleChampagnerflasche aus dem LändleWolfsländleAuf sanften Pfoten kehrt er zurück
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Jetzt im Handel

Wild

Gerne auch       Wohn-/Reisemobile
CABRIOLETS · SPORTWAGEN · SUVs 
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!

“ 0711 - 3424 7363
info@auto-schwab-fellbach.de
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Gerne auch       Wohn-/Reisemobile
Seit über 

25 Jahren

schwäbisch

RICHTIG GUT

DAS ORIGINAL



GENUSS

VIELFALT AUF DEM PLÄTZCHENTELLER:  
WEIHNACHTSGEBÄCK AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Noch mehr Inspiration 
für die Weihnachtsbä-
ckerei? Hier finden Sie 
die Top 8 der Plätzchen-
Klassiker aus BW – mit 
Links zu Rezepten. Ent-
weder über den QR-Code oder auch hier:

Die Weihnachtszeit klopft an die Tür und  
verwandelt viele Küchen im Ländle in vorweih-
nachtliche Backstuben. Denn für viele gehört 
die kleine Nascherei zwischendurch vom Plätz-
chenteller in der Weihnachtszeit einfach dazu. 
Und einige der kleinen Köstlichkeiten brauchen 
auch ein bis zwei Wochen, bis sie ihr volles Aro-
ma entfalten. 

Unsere Redaktion hat einige der Köstlichkeiten, 
die das Fest so besonders machen, unter die 
Lupe genommen und dabei festgestellt, dass 
Baden-Württemberg auch in Sachen Weih-
nachtsgebäck die volle Vielfalt zu bieten hat.

DER HERZOGINS LIEBSTE
Nach ihr sind viele Straßen – vor allem im badi-
schen Teil des Landes – benannt: Hilda von Nas-
sau. Doch auch in der Weihnachtzeit ist ihr Name 
in aller Munde, und zwar wortwörtlich. Denn die 
auch als „Linzer Plätzchen“ oder „Spitzbuben“ 
bekannten Hildabrötchen haben hier eine lan-
ge Tradition. Angeblich hat die beim Volk sehr 
beliebte letzte badische Großherzogin Hildab-
rötchen gern gegessen und oft selbst gebacken. 

Und die Farben – ein vanilliges (Gold-)Gelb und 
das Rot der Himbeermarmelade – sind auch die 
der badischen Fahne. 

EIN HAUCH VON WEIHNACHTEN 
Die beliebten Zimtsterne gehören ebenfalls für 
viele Menschen auf den (vor-)weihnachtlichen 
Plätzchenteller. Das kleine, sternförmige Ge-
bäck stammt ursprünglich aus Schwaben und 
basiert auf einem simplen Mürbeteig, dem die 
Mischung aus gemahlenen Mandeln, feinem 
Zimt und einer zarten Zuckerglasur den unver-
wechselbaren Geschmack verleiht. Ihren Ur-
sprung haben sie wohl in Italien, von wo aus sie  
vermutlich mit den Landsknechten von Kaiser 
Karl V. ins Schwäbische gelangten, wo man die 
Rezeptur über Jahrhunderte perfektionierte.

MEIN PLÄTZCHEN HAT DREI ECKEN
Die Odenwälder Dreispitz sind dreieckige Le-
ckerbissen, die vor allem in der Adventszeit 
für Begeisterung sorgen. Mit einer Füllung aus 
Marmelade oder Nüssen sind sie eine perfekte 
Kombination aus süß und knusprig. In gemüt-
lichen Backstuben im Odenwald werden diese  

Dreiecke mit viel Sorgfalt und regionalen Zu-
taten hergestellt und tragen so zum authenti-
schen Genuss bei. Namen und Form haben sie 
vom typischen Hut der Odenwälder Tracht. 

MINIATUR-MEISTERSTÜCKE
Die kunstvollen Springerle sind nicht nur ein Fest 
für den Gaumen, sondern auch für die Augen. 
Diese mit Holzmodeln geprägten Plätzchen sind 
typisch für den Süden und werden mit Anis oder 
Fenchel verfeinert. Die liebevoll gestalteten Mo-
tive reichen von traditionellen Weihnachtsbil-
dern bis zu Glückssymbolen. Ein wahrlich süßer 
Blickfang auf jeder festlichen Tafel.

Es zeigt sich also: Die Weihnachtszeit in Baden-
Württemberg ist nicht nur von malerischen 
Landschaften und festlich geschmückten Städ-
ten geprägt, sondern auch von einer kulinari-
schen Vielfalt, die Tradition und Genuss auf 
wunderbare Weise verbindet. Also nichts wie 
ans Backbuch, den Ofen, das Nudelholz und 
die Rührschüssel, und los geht das muntere 
Weihnachtsbacken. Zeit genug bis zum Fest ist 
ja noch. (jr)

https://lokalmatador.net/gebaeck/

BaWue-Seite1

Beliebt bei Groß und Klein: Hildabrötchen.

Foto: anyaivanova/iStock/Getty Images Plus

Fröhliche Weihnachten: Filigrane Springerle sind 
das Endergebnis eines perfekten Models.

Foto: jr/NM
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Mit dem Model Springerle formen -  
das ist eine typisch regionale Art  

des Plätzchenbackens.

Foto: Ken Wiedemann/iStock/Getty Images Plus

Mein Plätzchen hat drei Ecken … der Odenwälder Dreispitz ist 
nicht nur im Norden von Baden-Württemberg  
auf Plätzchentellern zu finden.

 

Noch mehr Inspiration 
für die Weihnachtsbä-
ckerei? Hier finden Sie 
die Top 8 der Plätzchen-
Klassiker aus BW - auch 
mit Links zu Rezepten. 
Entweder über den QR-
Code oder hier:

https://nussbaumwelt.net/plaetzchen/
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STELLEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

VERSCHIEDENES

Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Transportunternehmen/
Subunternehmer gesucht
Aufgabenbeschreibung:
– Auslieferung von Amts- und Mitteilungsblättern
an Zusteller

– Vorgeplante Touren: dienstags bis freitags
– Zieladressen: Auslieferungsgebiete von NussbaumMedien
St. Leon-Rot, NussbaumMedien Bad Rappenau und
NussbaumMedienWeil der Stadt

– Optimierte und geplante Routen
– Eigenständige Beladung der Fahrzeuge

Anforderungen:
– Freundliches und professionelles Auftreten
– Handy mit Internetflatrate
– Gewerbeschein
– Fahrzeug mit entsprechender Fahrerlaubnis
– Gute Deutschkenntnisse
– Körperliche Belastbarkeit
– Flexibilität

NUSSBAUMMEDIEN St. Leon-Rot GmbH& Co. KG,
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot,
Kurzbewerbung bitte per E-Mail an:
logistik-slr@nussbaum-medien.de

Ihre Ansprechpartner:
Frau Back und Frau Höfer

               Mehr Informationen:
               www.arbeitsagentur.de/

Frist bis 31. März 2025

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Betriebe mit durchschnittlich 20 oder mehr Arbeits-
plätzen sind gesetzlich verp� ichtet, bis zum 31. März 
2025 ihre Beschäftigungsdaten für das Jahr 2024 an 
die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln.

Mit der kostenlosen Software, welche die Bundesagen-
tur für Arbeit zur Verfügung stellt, können die Daten aus 
dem Jahr 2024 schnell und einfach elektronisch erfasst 
und anschließend übermittelt werden. Die Software 
kann über die Seite www.iw-elan.de heruntergeladen 
werden.
Die Meldung der Beschäftigungsdaten trägt dazu bei, 
die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderung am 
Arbeitsleben zu fördern. Bei Fragen hilft Ihnen die Bun-
desagentur für Arbeit unter 0800-4555520 weiter.

Über diese Seite geht’s
zur kostenlosen Software

Schwarzer Kater Timo
mit weißem Fleck am Hals ist verschwunden seit 30. De-
zember / Erzenbachstraße. Wer hat den Kater gesehen?
Bitte melden Sie sich unter  07682 - 5349655

GESCHÄFTSANZEIGEN


